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Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) 
hier: Fördervereinbarung

Beschlussvorschlag:

1. Der Fördervereinbarung zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem 
Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) mit Wirkung zum 
01.01.2019 wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage 14/3055 zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Fördervereinbarung mit dem RVDL 
abzuschließen und erforderliche administrative Maßnahmen zur Erfüllung der 
Fördervereinbarung umzusetzen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr 2020 im Rahmen einer Vorlage zur 
Umsetzung der Fördervereinbarung zu berichten.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Gegenstand der Vorlage ist der Abschluss einer zeitgemäßen Fördervereinbarung 
zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem Rheinischen Verein für 
Denkmalpflege (RVDL), um dem RVDL bei seinen aktuellen Konsolidierungsbestrebungen 
zu unterstützen und ihm für die Zukunft Planungssicherheit zu geben. 
 
Bereits seit Jahrzehnten wird der RVDL als eingetragener, gemeinnütziger Verein seitens 
des Provinzialverbandes der Preußischen Rheinprovinz sowie in dessen Nachfolge seit 
1953 vom Landschaftsverband Rheinland kontinuierlich in verschiedener Hinsicht 
unterstützt, insbesondere durch Personalgestellung sowie Sach- und Dienstleistungen. 
Hier steht insbesondere die Unterstützung der Geschäftsstelle des RVDL zur Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben im Vordergrund. 
 
Die Neuaufstellung und Konsolidierung des RVDL erfolgt seit Mitte 2017, unter anderem 
mit einer Beschlussfassung über eine neue, zeitgemäße Satzung.  
 
Nunmehr möchte der RVDL auch die Förderbeziehungen zum LVR in eine zeitgemäße 
Form bringen. Der LVR unterstützt dieses Anliegen, da sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten unter anderem eine Reihe von Umstrukturierungen (z. B. LVR-InfoKom, 
Umbildung von Dezernaten) sowie auch zahlreiche steuerliche Änderungen ergeben 
haben, die eine Neufassung bzw. grundlegende Überarbeitung Fördervereinbarung 
erfordern. Bislang war die Förderung im Wesentlichen durch einzelne Regelungen im 
Haushalt abgedeckt (z. B. im Stellenplan B Teil II). Inhaltlich entspricht die im Rahmen 
dieser Vorlage vorgestellte Fördervereinbarung (s. unten Ziffer 5) im Wesentlichen dem 
Status quo der Förderung, jedoch unter Berücksichtigung beispielsweise aktueller 
steuerrechtlicher Aspekte.  
 
Die wesentlichen Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit von LVR und RVDL sind eine 
überarbeitete und neugefasste Satzung des RVDL (Anlage 1) sowie eine einvernehmlich 
beratene Fördervereinbarung zwischen LVR und RVDL (Anlage 2). 
 
Personal 
Der LVR stellt dem RVDL – wie bisher - für den Betrieb seiner Geschäftsstelle wie zur 
Erledigung seiner satzungsgemäßen Vereinstätigkeiten im Wege der Personalgestellung 
4,0 Stellen VZÄ (vgl. Stellenplan des LVR Teil B II) unentgeltlich zur Verfügung, für die 
der LVR die Personalkosten übernimmt: 
 

1,0 TVÖD 15   Wiss. Referent/in zur Geschäftsführung  
1,0 TVÖD 14  Wiss. Referent/in als Redakteur/in für Publikationen/ 

Verlagstätigkeiten 
1,0 TVÖD   9   Verwaltungsangestellte/r  
1,0 TVÖD   9   Verwaltungsangestellte/r 

 
Der LVR nimmt für diese Stellen die Dienstherreneigenschaft bzw. Dienstaufsicht wahr; 
die Fachaufsicht obliegt den dafür zuständigen Organen bzw. Gremien des RVDL. 
Die Verwaltung der vorgenannten Personalstellen (Ausschreibung, Besetzungsverfahren, 
Arbeitsverträge, Personalsachbearbeitung usw.) richtet sich nach den jeweils beim LVR 
gültigen Regularien (Verfügungen, Dienstanweisungen etc.). 
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Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle 
Der LVR stellt dem RVDL angemessene Räumlichkeiten in einer Größenordnung von ca. 
170 qm für die Geschäftsstelle (Büros, Bibliothek, Lager) zur Verfügung. 
Der LVR stellt diese Flächen einschließlich der notwendigen Betriebskosten (beispielsweise 
Hausverwaltung, Beheizung, Beleuchtung, Reinigung usw.) im Rahmen einer 
unentgeltlichen Nutzungsüberlassung zur Verfügung (Übernahme Mietkosten- sowie 
Betriebskostenanteil durch den LVR). 
 
Gesamtrahmen der Förderung (Sachzuwendungen)  
Der finanzielle Gesamtaufwand des LVR zur Förderung der allgemeinen Zwecke des RVDL 
im Sinne dieser Fördervereinbarung und der darin beschriebenen 
Unterstützungsleistungen beträgt – wie bisher - bis auf Weiteres maximal 390.000 EUR p. 
a., die im LVR-Haushalt abgebildet sind. Neben der LVR-Förderung finanziert sich der 
RVDL aus Mitgliedsbeiträgen sowie Drittmitteln/Projektmitteln. 
 
Fördervereinbarung 
Die im Wege von konstruktiven Gesprächen und Klärungen gefundenen Lösungen sind – 
insbesondere auch unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten – in eine Fördervereinbarung 
zwischen dem LVR und dem RVDL gefasst worden (s. Anlage 2).  
Der LVR unterstützt den RVDL künftig zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben 
nach Maßgabe der Fördervereinbarung. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke wie 
des Betriebs der Geschäftsstelle in Köln erhält der RVDL vom LVR Zuwendungen in Form 
von Personalgestellung, Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere aus steuerrechtlichen 
Gesichtspunkten sind die Unterstützungs-Leistungen des LVR als reine Förderungen an 
den RVDL beschrieben worden.  
 
Inkrafttreten der Fördervereinbarung zum 01.01.2019 
Unter der Voraussetzung der entsprechenden Beschlussfassung durch den 
Landschaftsausschuss am 14.12.2018 gemäß dem vorgeschlagenen Beschlussvorschlag 
zu dieser Vorlage wird die Neuregelung mit Wirkung vom 01.01.2019 erstmals für das 
Haushaltsjahr 2019 in Kraft treten (s. hierzu auch Ziffer 6 zur Fördervereinbarung). 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den vorgeschlagenen Beschluss zu fassen: 
 
1. Der Fördervereinbarung zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem 
Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) mit Wirkung zum 
01.01.2019 gemäß Anlage 1 zur Vorlage wird zugestimmt. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Fördervereinbarung mit dem RVDL 
abzuschließen und erforderliche administrative Maßnahmen zur Erfüllung der 
Fördervereinbarung umzusetzen. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr 2020 im Rahmen einer Vorlage zur 
Umsetzung der Fördervereinbarung zu berichten. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3055: 
 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) 
hier: Fördervereinbarung 
 
Gegenstand der Vorlage ist der Abschluss einer zeitgemäßen Fördervereinbarung 
zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem Rheinischen Verein für 
Denkmalpflege (RVDL), um dem RVDL bei seinen aktuellen Konsolidierungsbestrebungen 
zu unterstützen und ihm für die Zukunft Planungssicherheit zu geben. 
 
 
I. Ausgangssituation 
 
Der RVDL ist am 20. Oktober 1906 als „Rheinischer Verein für Denkmalpflege und 
Heimatschutz“ im Kölner Gürzenich gegründet worden – unter anderem von 
Provinzialkonservator Paul Clemen, Regierungspräsident Joseph Anton Friedrich August 
Freiherr von Hövel und Oberpräsident Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser – und 
hatte sein erstes Büro bei der preußischen Provinzialregierung in Koblenz. Er steht in der 
Tradition der um das Jahr 1900 erstarkenden Heimatschutzbewegung, die 
deutschlandweit zu zahlreichen lokalen und regionalen Vereinsgründungen führte. Die 
Umbenennung in „Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz“ (kurz: 
RVDL) erfolgte im Jahre 1970. 
 
Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (RVDL) versteht 
sich als vereinsrechtlich verfasstes bürgerschaftliches Engagement für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz und nimmt diesen Auftrag der Mitwirkung in eigener 
Verantwortung und in langer Tradition wahr. Schutz und Pflege, Vermittlung und 
Entwicklung von Kulturdenkmälern und Kulturlandschaften bedürfen des 
Zusammenwirkens von hoheitlichem Handeln und bürgerschaftlichem Engagement. 
 
Von Anfang an arbeitete der Verein eng mit dem Provinzialverband der Preußischen 
Rheinprovinz und in dessen Nachfolge – seit 1953 – mit dem Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) zusammen. Das Territorium der Rheinprovinz ist für den Verein bis 
heute der Kern seines Arbeitsgebietes und umfasst den rheinischen Landesteil von 
Nordrhein-Westfalen, große Teile von Rheinland-Pfalz sowie Gebiete des Saarlandes. 
Darüber hinaus sieht sich der Verein für die Regionen Rheinhessen, den Rheingau sowie 
den Oberrhein in der Verantwortung, pflegt deutschlandweite Kontakte und arbeitet mit 
Partnern aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zusammen. Unabhängig vom nicht 
mehr bestehenden, namensgebenden Territorium der Preußischen Rheinprovinz bleiben 
der Rhein, seine Nebenflüsse und deren Landschaften die verbindende Struktur des 
Rheinischen Vereins. 
 
Seine Hauptziele Denkmalpflege und Landschaftsschutz trägt der RVDL im Namen. Er 
setzt sich für die Bewahrung des kulturellen Erbes ein, das Bau- und Bodendenkmäler 
ebenso umfasst wie Kulturlandschaften und immaterielles Kulturerbe. Denkmalpflege 
versteht er dabei als Teil von Baukultur, Landschaftsschutz als umfassenden Schutz von 
Kultur- und Naturlandschaft. Um diese Güter zu schützen, zu bewahren und zu 
vermitteln, arbeitet der Verein kontinuierlich und eng mit den Trägern öffentlicher 
Verwaltung und anderen Einrichtungen zusammen. 
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Der Verein versteht sich unter anderem als Impuls- und Ideengeber und als Möglichkeit 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich zu engagieren, um die Belange von 
Denkmalpflege und Landschaftsschutz zu stärken. Damit leistet er einen Beitrag zur 
Pflege und Entwicklung von Heimat, die er im Sinne von weltanschaulicher Offenheit und 
kreativer Vielfalt als Handlungs- und Verantwortungsraum für die Menschen und ihre 
emotionalen und sozialen Bindungen versteht. Dabei handelt er überparteilich und 
überkonfessionell, trägt aktiv zur Erreichung der Ziele der Europäischen Kulturkonvention 
(1954) und der UNESCO-Konvention zum Weltkultur- und Naturerbe (1972) bei und 
wendet sich gegen jede Form von Ausgrenzung und Nationalismus. 
 
Der RVDL ist traditionell ein Mitgliederverein, der sich an natürliche Personen, aber auch 
an juristische Personen wendet und insofern teils Verbandsfunktion übernimmt. 
 
Bereits seit Jahrzehnten wird der RVDL als eingetragener, gemeinnütziger Verein seitens 
des Provinzialverbandes der Preußischen Rheinprovinz sowie in dessen Nachfolge seit 
1953 vom Landschaftsverband Rheinland kontinuierlich in verschiedener Hinsicht, 
insbesondere durch Personalgestellung sowie Sach- und Dienstleistungen, unterstützt. 
Hier steht insbesondere die Unterstützung der Geschäftsstelle des RVDL zur Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben im Vordergrund. 
 
Die Neuaufstellung und Konsolidierung des RVDL erfolgt seit Mitte 2017, unter anderem 
mit einer Beschlussfassung über eine neue, zeitgemäße Satzung.  
 
Nunmehr möchte der RVDL auch die Förderbeziehungen zum LVR in eine zeitgemäße 
Form bringen. Der LVR unterstützt dieses Anliegen, da sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten unter anderem eine Reihe von Umstrukturierungen (z. B. LVR-InfoKom, 
Umbildung von Dezernaten) sowie auch zahlreiche steuerliche Änderungen ergeben 
haben, die eine Neufassung bzw. grundlegende Fördervereinbarung erfordern. Bislang 
war die Förderung im Wesentlichen durch einzelne Regelungen im Haushalt abgedeckt (z. 
B. im Stellenplan B Teil II). Inhaltlich entspricht die im Rahmen dieser Vorlage 
vorgestellte Fördervereinbarung (s. unten Ziffer 5) im Wesentlichen des Status quo der 
Förderung, aber eben unter Berücksichtigung beispielsweise aktueller steuerrechtlicher 
Aspekte.  
 
 
II. Sachstand 
 
1. Neufassung der Vereinssatzung 
 
Der RVDL hat in ihrer Mitgliederversammlung am 23.06.2018 in Rolduc die als Anlage 1 
beigefügte, überarbeitetet und neugefasste Satzung beschlossen. Die Satzung hat mit 
dieser Änderung eine zeitgemäße Fassung erhalten (Organe, Organstruktur, Datenschutz 
etc.).  
 
Beispielsweise besitzt der RVDL nunmehr drei Organe: Mitgliederversammlung, Vorstand 
und – neu – die Geschäftsführung (§ 8 der Satzung).  
Der Vorstand (§ 12 der Satzung) besteht künftig aus bis zu 15 Personen. Er unterteilt 
sich in einen Geschäftsführenden und einen Erweiterten Vorstand. Der jeweilige 
Direktor/die jeweilige Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland ist als einzige 
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Person geborenes Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes; er/sie kann sich durch 
den jeweiligen Landesrat/die jeweilige Landesrätin des Landschaftsverbandes Rheinland 
für den Geschäftsbereich Kultur vertreten lassen. 
 
2. Personal 
 
Der LVR stellt dem RVDL – wie bisher - für den Betrieb seiner Geschäftsstelle wie zur 
Erledigung seiner satzungsgemäßen Vereinstätigkeiten im Wege der Personalgestellung 
4,0 Stellen VZÄ (vgl. Stellenplan des LVR Teil B II) unentgeltlich zur Verfügung, für die 
der LVR die Personalkosten übernimmt: 
 

1,0 TVÖD 15   Wiss. Referent/in zur Geschäftsführung  
1,0 TVÖD 14 Wiss. Referent/in als Redakteur/in für Publikationen/ 

Verlagstätigkeiten 
1,0 TVÖD   9   Verwaltungsangestellte/r  
1,0 TVÖD   9   Verwaltungsangestellte/r 

 
Der LVR nimmt für diese Stellen die Dienstherreneigenschaft bzw. Dienstaufsicht wahr; 
die Fachaufsicht obliegt den dafür zuständigen Organen bzw. Gremien des RVDL. 
 
Die Verwaltung der vorgenannten Personalstellen (Ausschreibung, Besetzungsverfahren, 
Arbeitsverträge, Personalsachbearbeitung usw.) richtet sich nach den jeweils beim LVR 
gültigen Regularien (Verfügungen, Dienstanweisungen etc.). 
 
3. Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle 
 
Der LVR stellt dem RVDL angemessene Räumlichkeiten in einer Größenordnung von ca. 
170 qm für die Geschäftsstelle (Büros, Bibliothek, Lager) zur Verfügung. 
 
Der LVR stellt diese Flächen einschließlich der notwendigen Betriebskosten 
(beispielsweise Hausverwaltung, Beheizung, Beleuchtung, Reinigung usw.) im Rahmen 
einer unentgeltlichen Nutzungsüberlassung zur Verfügung (Übernahme Mietkosten- sowie 
Betriebskostenanteil durch den LVR). 
 
4. Gesamtrahmen der Förderung (Sachzuwendungen)  
 
Der finanzielle Gesamtaufwand des LVR zur Förderung der allgemeinen Zwecke des RVDL 
im Sinne dieser Fördervereinbarung und der darin beschriebenen 
Unterstützungsleistungen beträgt – wie bisher - bis auf Weiteres maximal 390.000 EUR 
p. a., die im LVR-Haushalt abgebildet sind. 
 
Neben der LVR-Förderung finanziert sich der RVDL noch aus Mitgliedsbeiträgen sowie 
Drittmitteln/Projektmitteln. 
 
5. Fördervereinbarung  
 
Die im Wege von konstruktiven Gesprächen und Klärungen gefundenen Lösungen sind – 
insbesondere auch unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten – in eine Fördervereinbarung 
zwischen dem LVR und dem RVDL gefasst worden (s. Anlage 2).  
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Der LVR unterstützt den RVDL künftig zur Erfüllung Ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 
nach Maßgabe der Fördervereinbarung.  
 
Der Vereinszweck des RVDL wird nach § 2 der Satzung insbesondere verwirklicht durch:  
 
 1.  Mitwirkung bei Fragen  
 a) des Schutzes und der Pflege der Denkmäler mitsamt ihrer Umgebung  
  sowie der sie umgebenden, historischen Kulturlandschaft,  
 b) des Schutzes und der Pflege von Natur und Landschaft,  
 c) der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung,  
 d) des Städtebaues und der Baukultur, 
 e) des Naturschutzes, 
 f) der Vermittlungs- und Bildungsarbeit, 
 

2. Durchführung und Unterstützung von Wissenschafts- und 
Forschungsprojekten im Sinne des Vereinszwecks,  

 
3. Erforschung und Darstellung der Landesgeschichte sowie des materiellen und  
 immateriellen Kulturerbes,  
 
4. Aufklärung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Tätigkeit des Vereins,  
 
5. Veröffentlichungen im Sinne des Vereinszwecks,  
 
6. Bereitstellung eigener und fremder Mittel zur Erfüllung des Vereinszwecks,   

Mitwirkung bei der Verteilung fremder Mittel für diese Zwecke sowie 
Beschaffung von Mitteln für andere steuerbegünstigte Körperschaften mit dem 
gleichen Satzungszweck, 

 
7. Besitz und Erwerb von Eigentum soweit sie der Verwirklichung des  
 Vereinszweckes dienlich sind. 

 
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke wie des Betriebs der Geschäftsstelle in Köln 
erhält der RVDL vom LVR Zuwendungen in Form von Personalgestellung, Sach- und 
Dienstleistungen. Insbesondere aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten sind die Förder-
Leistungen des LVR an den RVDL beschrieben worden.  
 
5. Inkrafttreten der Fördervereinbarung zum 01.01.2019 
 
Unter der Voraussetzung der entsprechenden Beschlussfassung durch den 
Landschaftsausschuss am 14.12.2018 gemäß dem vorgeschlagenen Beschlussvorschlag 
zu dieser Vorlage wird die Neuregelung mit Wirkung vom 01.01.2019 erstmals für das 
Haushaltsjahr 2019 in Kraft treten (s. hierzu auch Ziffer 6 zur Fördervereinbarung). 
 
5.1 Laufzeit der Fördervereinbarung 
Die Fördervereinbarung beginnt am 01.01.2019 und wird zunächst für einen Zeitraum 
von 7 Jahren geschlossen. Sie verlängert sich jeweils um 5 Jahre, sofern sie nicht von 
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einer der beiden Seiten mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende gekündigt wird. 
Eine Kündigung der Fördervereinbarung aus wichtigem Grunde bleibt hiervon unberührt. 
 
5.2 Evaluation 
Der LVR behält sich vor, spätestens alle fünf Jahre eine Evaluation vorzunehmen, ob der 
Förderzweck mit den Zuwendungen erreicht wird. Sollte der Förderzweck nicht erreicht 
werden, wird dies dem RVDL mitgeteilt. Der RVDL hat dann in den zwei folgenden Jahren 
Gelegenheit, etwaige Monita abzustellen. Sollte der Förderzweck weiterhin ausbleiben, ist 
der LVR berechtigt, die Fördervereinbarung mit einer Frist von sechs Monaten zu 
kündigen. 
 
 
III. Vorschlag der Verwaltung  
 
Die Verwaltung empfiehlt, den vorgeschlagenen Beschluss zu fassen: 
 
1. Der Fördervereinbarung zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und dem 
Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) mit Wirkung zum 
01.01.2019 wird gemäß Anlage 1 zur Vorlage 14/3055 zugestimmt. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Fördervereinbarung mit dem RVDL 
abzuschließen und erforderliche administrative Maßnahmen zur Erfüllung der 
Fördervereinbarung umzusetzen. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, im Frühjahr 2020 im Rahmen einer Vorlage zur 
Umsetzung der Fördervereinbarung zu berichten. 
 
 
In Vertretung  
 
K a r a b a i c 
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Satzung 

des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. 

(beschlossen von der Mitgliederversammlung am 23.06.2018 in der Abtei Rolduc, Kerkrade/Niederlande) 

 

Präambel 

Schutz und Pflege, Vermittlung und Entwicklung von Kulturdenkmälern und Kulturlandschaften bedürfen 

des  Zusammenwirkens  von  hoheitlichem  Handeln  und  bürgerschaftlichem  Engagement.  Der  Rheinische 

Verein  für Denkmalpflege und  Landschaftsschutz e.V.  (RVDL) versteht  sich als vereinsrechtlich verfasstes 

bürgerschaftliches Engagement  für Denkmalpflege und  Landschaftsschutz und nimmt diesen Auftrag der 

Mitwirkung in eigener Verantwortung und in langer Tradition wahr: Der Verein ist am 20. Oktober 1906 im 

Kölner Gürzenich gegründet worden – unter anderem von Provinzialkonservator Paul Clemen, Regierungs‐

präsident  Joseph  Anton  Friedrich  August  Freiherr  von  Hövel  und  Oberpräsident  Clemens  Freiherr  von 

Schorlemer‐Lieser – und hatte sein erstes Büro bei der preußischen Provinzialregierung in Koblenz. 

 

Von Anfang an arbeitete der Verein eng mit dem Provinzialverband der Preußischen Rheinprovinz und  in 

dessen Nachfolge – seit 1953 – mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) zusammen. Das Territorium 

der Rheinprovinz ist für den Verein bis heute der Kern seines Arbeitsgebietes und umfasst große Teile von 

Rheinland‐Pfalz, Gebiete des Saarlandes und den rheinischen Landesteil von Nordrhein‐Westfalen. Darüber 

hinaus sieht sich der Verein für die Regionen Rheinhessen, den Rheingau sowie den Oberrhein in der Ver‐

antwortung, pflegt deutschlandweite Kontakte und arbeitet mit Partnern aus Mitgliedsstaaten der Europäi‐

schen  Union  zusammen.  Unabhängig  vom  nicht mehr  bestehenden,  namensgebenden  Territorium  der 

Preußischen Rheinprovinz bleiben der Rhein, seine Nebenflüsse und deren Landschaften die verbindende 

Struktur des Rheinischen Vereins. 

 

Seine Hauptziele Denkmalpflege und Landschaftsschutz trägt der Rheinische Verein im Namen. Er setzt sich 

für die Bewahrung des kulturellen Erbes ein, das Bau‐ und Bodendenkmäler ebenso umfasst wie Kultur‐

landschaften und  immaterielles Kulturerbe. Denkmalpflege versteht er dabei als Teil von Baukultur, Land‐

schaftsschutz  als umfassenden  Schutz  von Kultur‐ und Naturlandschaft. Um diese Güter  zu  schützen,  zu 

bewahren und zu vermitteln, arbeitet der Verein kontinuierlich und eng mit den Trägern öffentlicher Ver‐

waltung und anderen Einrichtungen zusammen. 

 

Der Verein versteht sich als Impuls‐ und Ideengeber, Unterstützer und Korrektiv hoheitlichen Handelns und 

als Möglichkeit für interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich zu engagieren, um die Belange von Denkmal‐

pflege und  Landschaftsschutz  zu  stärken. Damit  leistet  er  einen Beitrag  zur  Pflege und  Entwicklung  von 

Heimat, die er im Sinne von weltanschaulicher Offenheit und kreativer Vielfalt als Handlungs‐ und Verant‐

wortungsraum für die Menschen und ihre emotionalen und sozialen Bindungen versteht. Dabei handelt er 

überparteilich und überkonfessionell, trägt aktiv zur Erreichung der Ziele der Europäischen Kulturkonventi‐

on (1954) und der UNESCO‐Konvention zum Weltkultur‐ und Naturerbe (1972) bei und wendet sich gegen 

jede Form von Ausgrenzung und Nationalismus. 
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§ 1 

Name, Sitz und Rechtsform 

 

Der Verein führt den Namen „Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.“ (kurz: 

RVDL). Er hat seinen Sitz in Köln und ist unter der Nr. 5851 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln 

eingetragen.  

 

§ 2 

Vereinszweck 

 

(1)   Zweck des Vereins sind Denkmalpflege und Landschaftsschutz sowie Bewahrung und künftige Ge‐

staltung von Denkmälern und Landschaft unter Berücksichtigung derjenigen Werte, die in den 

Denkmälern der Kultur, der Kunst, der Geschichte und der Natur enthalten sind. Er fördert den 

Denkmalschutz und die Denkmalpflege sowie den Naturschutz und die Landschaftspflege. Ebenso 

fördert der Verein im Rahmen des Vereinszwecks Wissenschaft und Forschung.  

 

(2)   Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  

 

  1.   Mitwirkung bei Fragen  

  a)  des Schutzes und der Pflege der Denkmäler mitsamt ihrer Umgebung  

    sowie der sie umgebenden, historischen Kulturlandschaft,  

  b)  des Schutzes und der Pflege von Natur und Landschaft,  

  c)  der Raumordnung, Landes‐ und Regionalplanung,  

  d)  des Städtebaues und der Baukultur, 

  e)  des Naturschutzes, 

  f)  der Vermittlungs‐ und Bildungsarbeit, 

 

2.  Durchführung und Unterstützung von Wissenschafts‐ und Forschungsprojekten im Sinne des 

Vereinszwecks,  

 

3.  Erforschung und Darstellung der Landesgeschichte sowie des materiellen und  

  immateriellen Kulturerbes,  

 

4.  Aufklärung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Tätigkeit des Vereins,  

 

5.  Veröffentlichungen im Sinne des Vereinszwecks,  

 

6.  Bereitstellung eigener und fremder Mittel zur Erfüllung des Vereinszwecks,   

  Mitwirkung bei der Verteilung fremder Mittel für diese Zwecke sowie Beschaffung von Mitteln 

  für andere steuerbegünstigte Körperschaften mit dem gleichen Satzungszweck, 

 

7.  Besitz und Erwerb von Eigentum soweit sie der Verwirklichung des  

  Vereinszweckes dienlich sind. 

 

§ 3 

Gemeinnützigkeit 

 

(1)   Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige kulturelle Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
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(2)   Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

(3)   Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unver‐

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Gegen Nachweis können Aufwendungen er‐

setzt werden.  

 

(4)   Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

§ 4  

Mitgliedschaft 

 

(1)   Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen 

  sein. 

 

(2)   Der Eintritt in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag auf Mitgliedschaft entschei‐

det der Vorstand. Der Verein teilt seine Entscheidung dem Antragsteller/der Antragstellerin schrift‐

lich mit. Die Mitgliedschaft wird mit Zugang des Mitgliedsausweises wirksam. 

 

(3)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, durch Kündigung (§ 4 Abs. 4) oder durch Ausschluss (§ 4 Abs. 5 

und 6). 

 

(4)   Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende des laufenden Kalenderjahres möglich. Die Aus‐

trittserklärung hat schriftlich zu erfolgen und muss spätestens am 30. September des laufenden 

Jahres in der Geschäftsstelle des Vereins eingegangen sein. 

 

(5)   Die Mitgliedschaft endet, wenn ein Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag mehr als sechs Monate im 

Rückstand ist. 

 

(6)   Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dies ist insbeson‐

dere gegeben bei groben Satzungsverstößen, vereinsschädigendem Verhalten oder Verleumdungen 

von Organmitgliedern. Das betroffene Mitglied hat das Recht, Widerspruch gegen den Ausschluss 

einzulegen. Darüber entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.  

 

(7)  Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern folgende Daten: Titel, Name, Anschrift, Geburtsda‐

tum, Kontaktdaten (Telefonnummer, E‐Mailadresse), Kontoverbindung, vereinsbezogene Daten 

(Eintritt, Zugehörigkeit zu Organen, Regionalverbänden und Gremien des Vereins, Ehrungen, Jubilä‐

en, Mitgliedschaftsstatus). Diese Daten werden ausschließlich für die Mitgliederverwaltung benö‐

tigt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, wenn dies erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der 

Datenschutzordnung, die durch den Vorstand erlassen wird. 

 

§ 5 

Ehrenmitgliedschaft / Ehrenvorsitz 

 

(1)   Durch die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich um den Verein und im Sinne seines Ver‐

einszwecks besonders verdient gemacht haben, die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.  

 

(2)  Die Mitgliederversammlung kann aus dem Amt geschiedene Vorsitzende zu Ehrenvorsitzenden er‐

nennen. 
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(3)   Ehrenmitglieder sowie Ehrenvorsitzende sind nach ihrer Verleihung bzw. Ernennung mit sofortiger 

Wirkung von der Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages entbunden. Sie besitzen im Übrigen alle 

Rechte und Pflichten eines Mitglieds. 

 

 

§ 6 

Mitgliedsbeitrag 

 

(1)   Art und Höhe der Mitgliedsbeiträge von natürlichen und juristischen Personen sowie Personenver‐

einigungen werden von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gesondert be‐

schlossen.  

 

(2)   Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens bis zum 31. März eines jeden Jahres in voller Höhe zu entrich‐

ten. Ist der Mitgliedsbeitrag bis zu diesem Datum nicht auf dem Konto des Vereins gutgeschrieben, 

ist das Mitglied zur Begleichung der Rückstände aufzufordern (Mahnung). Dafür entstehende Kos‐

ten sind vom Mitglied zu erstatten. Bei Eintritt im laufenden Kalenderjahr ist der Mitgliedsbeitrag zu 

zahlen, sobald die Mitteilung über die Aufnahme dem Antragsteller zugegangen ist. 

 

§ 7 

Haftung von Mitgliedern 

 

Die für den Verein tätigen Personen haften gegenüber dem Verein und den Mitgliedern nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der Haftung gegenüber Dritten haben sie einen Freistellungsanspruch gegen 

den Verein, es sei denn, sie handelten vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

 

§ 8 

Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung (§ 10), 

b) der Vorstand (§ 12), 

c) der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin (§ 15). 

 

§ 9 

Gremien des Vereins 

 

Sonstige Gremien des Vereins sind: 

  a) die Regionalverbände (§ 16), 

b) der Regionalausschuss (§ 17), 

c) das Kuratorium (§ 18), 

d) die Arbeitsgruppen (§ 19). 

 

§ 10 

Mitgliederversammlung 

 

(1)  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:  

 

1.   Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands, 

 

2.   Wahl der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen,  
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3.   Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das folgende Geschäftsjahr, 

 

4.  Entgegennahme und Beratung des Berichts des Vorstandes und des Berichts zur Kassenprüfung,  

 

5.   Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und deren Fälligkeit,  

 

6.   Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,  

 

7.  Entscheidung über den Ausschluss eines Mitgliedes im Falle von dessen Widerspruch (§ 4 Abs. 6), 

 

8.  Beschlussfassung über Resolutionen zu Vereinszwecken, 

 

9.   Satzungsänderungen,  

 

10.   Auflösung des Vereins.  

 

(2)  Abweichend von Absatz (1) Nr. 9 kann der Vorstand eine Änderung der Satzung ohne Zustimmung 

 der Mitgliederversammlung vornehmen, wenn das Finanzamt oder eine andere Behörde diese ver‐

langt oder eine Änderung aus Gründen der Gemeinnützigkeit geboten ist. 

 

§ 11 

Verfahren bei Mitgliederversammlungen 

 

(1)   Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Sie wird 

  durch den Vorstand einberufen. 

 

(2)   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch den Vorstand einberufen werden, wenn 

es das Interesse des Vereins erfordert. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ebenfalls 

durch den Vorstand einzuberufen, wenn dies ein Zehntel der Vereinsmitglieder unter Bezeichnung 

der zu behandelnden Angelegenheit schriftlich beim Vorstand beantragt. Für die Berechnung des 

Zehntels der Vereinsmitglieder zählt der Tag, an dem ein oder mehrere Mitglieder den schriftlichen 

Antrag auf Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung den übrigen Mitgliedern zur 

Unterstützung/Unterzeichnung zuleiten. Dies kann auch in elektronischer Form (E‐Mail) erfolgen.  

 

(3)  Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung gemäß § 11 Abs. 1 schriftlich oder per E‐Mail unter 

Bekanntgabe eines Vorschlags zur Tagesordnung sowie entscheidungsrelevanter Unterlagen mit ei‐

ner Frist von mindestens 20 Kalendertagen ein. Im Falle des § 11 Abs. 2 Satz 1 und 2 beträgt die 

Frist mindestens sieben Kalendertage. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag nach der Absendung 

der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift bzw. mitgeteilte E‐Mail‐Adresse.  

 

(4)  Anträge, die den Vereinszweck betreffen, Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung seitens 

der Mitglieder werden behandelt, wenn sie von der Mitgliederversammlung zu Beginn oder im Ver‐

lauf der Versammlung mit einfacher Mehrheit zugelassen werden. Anträge zur Wahl und Abberu‐

fung von Vorstandsmitgliedern, zu Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins werden nur 

behandelt, wenn sie den Mitgliedern bei der Einladung zur Mitgliederversammlung mit der Tages‐

ordnung mitgeteilt wurden. 

 

(5)   Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes geleitet. 
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(6)   Jedes anwesende Mitglied einschließlich Ehrenvorsitzenden sowie Ehrenmitgliedern, jede juristi‐

sche Person oder Personenvereinigung hat eine Stimme. Personenvereinigungen müssen dem Ver‐

ein gegenüber vor Beginn der Mitgliederversammlung eine Stimmführerin/einen Stimmführer be‐

nennen. 

 

(7)   Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss‐

fähig. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Fall von 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei Errechnung der Stimmenmehrheit zählen 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen nicht mit. 

 

(8)  Die Mitglieder entscheiden grundsätzlich per Handzeichen; abweichende Formen der Abstimmung 

können durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Wahlen 

werden schriftlich und geheim durchgeführt, wenn dies von mindestens einem der anwesenden 

Mitglieder beantragt wird. 

 

(9)   Über die Mitgliederversammlung ist durch die Geschäftsstelle eine Niederschrift anzufertigen, die 

von der/dem Vorsitzenden im Auftrag des Vorstandes, dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin 

sowie dem Protokollanten/der Protokollantin zu unterschreiben ist. Sie ist in der Rheinischen Hei‐

matpflege zu veröffentlichen.  

 

(10)  Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 12 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Geschäftsführenden und dem Erweiterten Vorstand; er umfasst ma‐

ximal fünfzehn Personen. 

 

(2) Der Geschäftsführende Vorstand bildet den gesetzlichen Vorstand gemäß § 26 BGB. Er vertritt den 

Verein gerichtlich und außergerichtlich und besteht aus insgesamt fünf Personen: 

a) dem/der Vorsitzenden, 

b) dem/der ersten stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem/der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, 

d) dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin, 

e) dem jeweiligen Direktor/der jeweiligen Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland; die‐

ser/diese kann sich durch den jeweiligen Landesrat/die jeweilige Landesrätin des Landschaftsver‐

bandes Rheinland für den Geschäftsbereich Kultur vertreten lassen. 

 

(3) Der/die Vorsitzende oder – bei dessen/deren Abwesenheit – ein stellvertretender/eine stellvertre‐

tende Vorsitzender/Vorsitzende vertreten den Verein jeweils mit einem weiteren Vorstandsmit‐

glied des Geschäftsführenden Vorstands gemäß Abs. 2 gerichtlich und außergerichtlich. 

 

(4) Der Geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder des 

Geschäftsführenden Vorstandes anwesend sind; er kann in dringenden Fällen im Umlaufverfahren, 

auch fernmündlich oder auf andere Weise, abstimmen, wobei dieser Form der Abstimmung von 

den Vorstandsmitgliedern ausdrücklich und vorab zuzustimmen ist. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 7 Satz 

2 bis 4 entsprechend; ein somit bei Stimmengleichheit abgelehnter Antrag kann jedoch erneut zur 

Abstimmung gestellt werden. Beschlussfähigkeit ist auch gegeben, wenn nicht alle Vorstandsämter 

des Geschäftsführenden Vorstandes gemäß Abs. 2 besetzt sind. 
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(5) Dem Erweiterten Vorstand können bis zu zehn weitere Mitglieder angehören. Aufgaben des Erwei‐

terten Vorstandes sind die fachliche Beratung des Geschäftsführenden Vorstandes sowie weitere 

Aufgaben nach Vorstandsbeschluss, unbeschadet der Zuständigkeit des Geschäftsführenden Vor‐

stands gemäß § 12 Abs. 2 und § 26 BGB. Für Abstimmungen gilt § 12 Abs. 4 entsprechend. 

 

(6) Die Sitzungen des Geschäftsführenden wie des Erweiterten Vorstandes werden von dem/der Vor‐

sitzenden des Vorstandes einberufen und geleitet. Im Verhinderungsfall obliegen diese Aufgaben 

einem/einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden. Die Einberufung erfolgt in der Regel mit ei‐

ner Frist von zehn Tagen unter Benennung einer Tagesordnung und der Bereitstellung von entspre‐

chenden Unterlagen. Abweichungen sind im Einvernehmen möglich. 

 

(7) Der Geschäftsführende Vorstand tritt in der Regel mindestens dreimal jährlich sowie nach Bedarf 

zusammen; der Geschäftsführende Vorstand tritt darüber hinaus zusammen, wenn mindestens drei 

Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes dies vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden unter 

Bezeichnung des Anliegens verlangen. 

 

(8) Der Erweiterte Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. 

 

(9) Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ist verpflichtet, an den Sitzungen des Geschäftsführen‐

den wie des Erweiterten Vorstandes teilzunehmen und sie vorzubereiten. 

 

(10) Über jede Sitzung des Geschäftsführenden wie des Erweiterten Vorstands ist eine Niederschrift an‐

zufertigen. Sie ist von der/dem Vorsitzenden bzw. der Stellvertretung und dem Protokollanten zu 

unterzeichnen und anschließend dem Vorstand zur Genehmigung vorzulegen. 

 

(11) Wird in dieser Satzung der Begriff „Vorstand“ verwandt, ist damit ausschließlich der gesetzliche 

Vorstand gemäß § 12 Abs. 2 gemeint. 

 

(12) Der Vorstand kann sich sowie der Geschäftsführung eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 13 

Wahl des Vorstandes 

 

(1)   Die Vorstandsmitglieder gemäß § 12 Abs. 2, mit Ausnahme des Direktors bzw. der Direktorin des 

Landschaftsverbandes Rheinland als geborenes Mitglied, und Abs. 5 werden von der Mitgliederver‐

sammlung auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abberufung ist nur aus wichtigem 

Grund möglich. Der Vorstand bleibt stets bis zur Neuwahl im Amt.  

 

(2)  Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus oder ist es dauerhaft an der Wahrneh‐

mung seiner Aufgaben gehindert, so kann der Vorstand ein Vereinsmitglied für die restliche Wahl‐

zeit des Ausgeschiedenen oder dauerhaft an der Wahrnehmung Gehinderten kooptieren. Dabei 

dürfen dem Geschäftsführenden Vorstand maximal zwei kooptierte Mitglieder gleichzeitig angehö‐

ren. Jede Kooption ist auf der nächstfolgenden Mitgliederversammlung durch diese zu bestätigen.  

 

(3)   Jedes Vorstandsmitglied gemäß § 12 Abs. 2, mit Ausnahme des Direktors bzw. der Direktorin des 

Landschaftsverbandes Rheinland als geborenes Mitglied, ist einzeln zu wählen. Für die Vorstands‐

mitglieder gemäß § 12 Abs. 5 ist optional Blockwahl möglich. 
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§ 14 

Aufgaben des Vorstandes 

 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere:  

 

1.   Führung und Repräsentation des Vereins,  

2.   Abgabe von Stellungnahmen für den Verein,  

3.   Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und der außerordentlichen Mitglieder‐

versammlung sowie Erstellung der Tagesordnung,  

4.   Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

5.   Verantwortung für die Zusammenarbeit mit dem LVR,  

6.   Aufstellung eines Haushaltsplanes für das folgende Geschäftsjahr,  

7.   Genehmigung von begründeten Abweichungen und Änderungen des beschlossenen Haushaltspla‐

nes (§ 10 Ziffer 3) – die Mitgliederversammlung ist darüber zu informieren –, 

8.  Entscheidung über die Anlagestrategie (Vermögensverwaltung) auf Vorschlag des Schatzmeis‐

ters/der Schatzmeisterin, 

9.   Erstellung des Jahresberichtes,  

10.   Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern,  

11.   Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin, 

12.  Beratung bei der Einstellung von Beschäftigten, die der Personalaufsicht des LVR unterliegen, 

13.   Einstellung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die der Personalaufsicht des RVDL unterliegen, 

14.   Gründung von Regionalverbänden,  

15.  Erlass von Geschäftsordnungen für den Vorstand, die Geschäftsführung, den Regionalausschuss 

sowie die Regionalverbände, 

16.   Berufung des Kuratoriums, 

17.  Vorschlag zur Ernennung von Ehrenvorsitzenden, 

18.  Einsetzung von Arbeitsgruppen, 

19.  ggf. Bestellung eines/einer Datenschutzbeauftragten. Sofern kein Datenschutzbeauftragter/keine 

Datenschutzbeauftragte zu bestellen ist, regelt der Vorstand, welches Vorstandsmitglied für den 

Datenschutz im Verein zuständig ist. 

 

§ 15 

Geschäftsführer/Geschäftsführerin und Geschäftsstelle 

 

(1)   Die laufenden Geschäfte des Vereins werden durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ge‐

führt. Dazu wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin 

unterstützt. 

 

(2)  Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin leitet die Geschäftsstelle und erledigt das laufende Ge‐

schäft auf Grundlage der Vorgaben und Weisungen des Vorstandes und ist für die Buchführung ver‐
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antwortlich. Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ist verpflichtet, dem Vorstand jederzeit 

Auskunft über das laufende Geschäft zu geben. 

 

(3)  Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin handelt dabei als besonderer Vertreter gemäß § 30 BGB. 

 

§ 16 

Regionalverbände 

 

(1)  Die Mitglieder des Vereins sind zu Regionalverbänden zusammengeschlossen. Diese sind regionale 

Untergliederungen des Vereins ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie haben kein eigenes Budget 

oder Vermögen. Erforderliche Finanzmittel werden den Regionalverbänden durch den Vorstand zu‐

gewiesen. 

 

(2)  Die Regionalverbände werden nach Anhörung der örtlichen Mitglieder aufgrund eines Beschlusses 

des Vorstandes gegründet; die örtliche Zuständigkeit bestimmt im Zweifel der Vorstand. Sie verfol‐

gen die Ziele und Zwecke des Vereins für ihr jeweiliges Gebiet. Sie regeln das Zusammenwirken der 

Vereinsmitglieder in eigener Zuständigkeit für ihr jeweiliges Gebiet und wählen einen Vorsitzen‐

den/eine Vorsitzende. 

 

(3)  Der Vorstand und der jeweilige Regionalverband wirken in allen Angelegenheiten des § 2 zusam‐

men und müssen sich gegenseitig früh‐ und rechtzeitig über die Aktivitäten in dem Gebiet des Regi‐

onalverbandes informieren und miteinander abstimmen. Öffentliche Stellungnahmen überörtlicher 

oder grundsätzlicher Bedeutung sind mit dem Vorstand abzustimmen. Im Zweifel entscheidet der 

Vorstand, ob und durch wen der Verein in satzungsgemäßen Angelegenheiten tätig wird.  

 

§ 17 

Regionalausschuss 

 

(1) Die Vorsitzenden der Regionalverbände bilden einen Regionalausschuss. Der Ausschuss tagt min‐

destens zweimal jährlich. Die Sitzungsleitung obliegt dem/der Vorsitzenden des Vereinsvorstandes 

bzw. im Verhinderungsfall seiner/ihrer Vertretung oder, im Verhinderungsfall der Vertretung, dem 

Geschäftsführer/der Geschäftsführerin. Zu den Sitzungen werden die Mitglieder des Vereinsvor‐

standes und die Sprecher/Sprecherinnen der Arbeitsgruppen eingeladen. Gäste können mit Einver‐

ständnis von Vorstand oder Geschäftsführung zum Regionalausschuss eingeladen werden. 

 

(2) Dem Regionalausschuss gehören Repräsentanten/Repräsentantinnen der Träger öffentlicher Ver‐

waltung und Belange als Berater an. Sie werden vom Vorstand und den Vorsitzenden der Regional‐

verbände bestimmt. 

 

(3) Der Regionalausschuss hat die Aufgabe, an der Verwirklichung der Vereinszwecke mitzuwirken, die 

Arbeit der Regionalverbände zu koordinieren, die vereinsinterne Kommunikation zu stärken sowie 

Zielsetzungen für den Verein zu entwickeln. 

 

§ 18 

Kuratorium 

 

(1)   Der Vorstand kann ein Kuratorium berufen.  

 

(2) Ihm sollen Persönlichkeiten angehören, die den Zielen des Vereins in besonderer Weise verbunden 

sind und im Sinne des Vereins in der Öffentlichkeit wirken. 
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(3)   Der Vorstand beteiligt die Mitglieder des Kuratoriums an wesentlichen Vorhaben des Vereins. 

 

(4)  Die Mitglieder des Kuratoriums haben beratende Funktion für den Vorstand und übernehmen re‐

präsentative Funktionen für den Verein in Abstimmung mit dem Vorstand. 

 

(5)   Mitglieder des Kuratoriums können auf Einladung des Vorstands an dessen Sitzungen beratend teil‐

nehmen. 

 

(6)  Mitglieder des Kuratoriums erhalten für die Dauer ihrer Mitgliedschaft den Status eines Ehrenmit‐

glieds gemäß § 5. 

 

§ 19 

Arbeitsgruppen 

 

Der Vorstand richtet Arbeitsgruppen zu Fragestellungen ein, die dem Vereinszweck entsprechen. 

 

 

§ 20 

Rechtsfragen des Denkmal‐ sowie des Natur‐ und Landschaftsschutzes 

 

Um die Aufgabe der Anerkennung für Verbandsklagen nach Denkmal‐ sowie Naturschutzrecht wahrzuneh‐

men, kann der Verein Regelungen treffen, die dies ermöglichen. 

 

 

§ 21 

Geschäftsjahr 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 22 

Satzungsänderung 

 

Für eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen in der Mitglie‐

derversammlung notwendig (§ 11 Abs. 4).  

 

§ 23 

Auflösung des Vereins 

 

(1)   Zur Auflösung des Vereins bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Vereins‐

mitglieder, wobei die am Erscheinen gehinderten Mitglieder schriftlich abstimmen können (§ 11 

Abs. 4). 

 

(2)   Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke soll dessen Vermögen je zur 

Hälfte an den Landschaftsverband Rheinland und das Land Rheinland‐Pfalz übertragen werden, die 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. Das Vermögen 

soll zur Förderung der Rheinischen Landesmuseen in Bonn und Trier verwendet werden.  
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(3)   Das Grundeigentum an der Burg Stahleck und den Ruinen Stahlberg und Virneburg ist an das Land 

Rheinland‐Pfalz ohne Gegenleistung zu übertragen. Die Besitz‐ bzw. Eigentumsverhältnisse an der 

Plattform Bonn‐Oberkassel gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Landschaftsverband 

Rheinland ohne Gegenleistung über. Auch dieses Vermögen ist unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 

§ 24 

Inkrafttreten der Satzung 

 

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

§ 25 

Übergangsbestimmung 

 

Diejenigen Vorstandsmitglieder, die nach Inkrafttreten dieser Satzung durch die Mitgliederversammlung 

gewählt wurden, bleiben nur so lange im Amt wie die auf der Mitgliederversammlung am 23. Juni 2017 in 

Bonn gewählten Vorstandsmitglieder, so dass die Amtszeiten gleichlaufen. 
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Fördervereinbarung 
 

zwischen dem 

 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln 

vertreten durch die Direktorin des Landschaftsverbandes, Ulrike Lubek, und die 

Landesrätin für den Geschäftsbereich Kultur und Landschaftliche Kulturpflege, Milena Karabaic, 

- im Folgenden LVR - 

 

und dem 

 

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V. (RVDL) 

Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln, 

vertreten durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Christoph Zöpel und 

den stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Matthias Müller, 

- im Folgenden RVDL - 

 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) unterstützt den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und 

Landschaftsschutz e. V. (RVDL) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben nach Maßgabe die-

ser Fördervereinbarung: 

 

Präambel 

 

Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (RVDL) ist ein eingetragener 

Verein, dessen Wirken regelmäßig als gemeinnützig anerkannt wird. Die Aufgaben und Tätigkeiten 

des Vereins ergeben sich aus dem in § 2 der Satzung des RVDL beschriebenen Vereinszweck. 

Der RVDL ist am 20. Oktober 1906 im Kölner Gürzenich - unter anderem von Provinzialkonservator 

Paul Clemen, Regierungspräsident Joseph Anton Friedrich August Freiherr von Hövel und Oberpräsi-

dent Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser - gegründet worden. 

 

Von Anfang an arbeitete der Verein eng mit dem Provinzialverband der Preußischen Rheinprovinz 

und in dessen Nachfolge – seit 1953 – mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) zusammen. 

Das Territorium der ehemaligen Rheinprovinz ist für den Verein bis heute der Kern seines Arbeitsge-

bietes und umfasst den rheinischen Landesteil von Nordrhein-Westfalen, große Teile von Rheinland-

Pfalz sowie Gebiete des Saarlandes. Darüber hinaus sieht sich der Verein für die Regionen Rhein-

hessen, den Rheingau sowie den Oberrhein in der Verantwortung, pflegt deutschlandweite Kontakte 

und arbeitet mit Partnern aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zusammen.  

 

Seine Hauptziele Denkmalpflege und Landschaftsschutz trägt der Rheinische Verein im Namen. Er 

setzt sich für die Bewahrung des kulturellen Erbes ein, das Bau- und Bodendenkmäler ebenso um-

fasst wie Kulturlandschaften und immaterielles Kulturerbe. Denkmalpflege versteht er dabei als Teil 

von Baukultur, Landschaftsschutz als umfassenden Schutz von Kultur- und Naturlandschaft. Um 

diese Güter zu schützen, zu bewahren und zu vermitteln, arbeitet der Verein kontinuierlich und eng 

mit den Trägern öffentlicher Verwaltung und anderen Einrichtungen zusammen. 

 

Der RVDL wurde von Beginn an zunächst durch den Provinzialverband Rheinland, dann durch den 

LVR seit Jahrzehnten mit geldwerten Sach-, Dienst- und Personalleistungen unterstützt; im Einzelfall 

erfolgte auch eine Projektunterstützung. 
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1. Personalgestellung 

 

Der LVR stellt dem RVDL für den Betrieb seiner Geschäftsstelle wie zur Erledigung seiner satzungs-

gemäßen Vereinstätigkeiten im Wege der Personalgestellung 4,0 Stellen VZÄ unentgeltlich zur Verfü-

gung, für die der LVR die Personalkosten übernimmt: 

 

1,0 TVÖD 15 Wiss. Referent/in zur Geschäftsführung  

1,0 TVÖD 14 Wiss. Referent/in als Redakteur/in für Publikationen/Verlagstätigkeiten 

1,0 TVÖD   9 Verwaltungsangestellte/r  

1,0 TVÖD   9 Verwaltungsangestellte/r 

 

Der LVR nimmt für diese Stellen die Dienstherreneigenschaft bzw. Dienstaufsicht wahr; die Fachauf-

sicht obliegt den dafür zuständigen Organen bzw. Gremien des RVDL. 

 

Die Verwaltung der vorgenannten Personalstellen (Ausschreibung, Besetzungsverfahren, Arbeitsver-

träge, Personalsachbearbeitung usw.) richtet sich nach den jeweils beim LVR gültigen Regularien 

(Verfügungen, Dienstanweisungen etc.). Der RVDL ist berechtigt, am Stellenbesetzungsverfahren ein 

Vorstandsmitglied und/oder den/die Geschäftsführer/in im Rahmen des Zulässigen zu beteiligen. 

 

Die Personalstellen können im Falle von Neubesetzungen auch als Teilzeit-Stellen ausgeschrieben 

werden. 

 

Der LVR übernimmt notwendige Fortbildungskosten der LVR-Mitarbeiterinnen/n nach vorheriger Ab-

sprache. 

 

Der RVDL ist als eigene Rechtsperson berechtigt, studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte, 

Projektmitarbeiter/innen sowie sog. Minijobber (alias: 450-Euro-Kräfte) zu beschäftigen, sofern die 

Finanzierung aus Vereins- und Drittmitteln sichergestellt ist. Im Rahmen von Projekten kann der 

RVDL in seinem Wirkungskreis ggfls. auch befristete Dienst- bzw. Werk-/Honorarverträge vergeben. 

 

Der LVR wird zudem die Personalsachbearbeitung für folgende Stellen übernehmen, zu denen der 

RVDL satzungs- bzw. vereinbarungsgemäß verpflichtet ist: 

 

 Wissenschaftlicher Referent/in der Will und Liselott Masgeik-Stiftung für Natur- und Landschafts- 

    schutz, Am Hartenberg 1, 56414 Molsberg 

 Studentische/Wissenschaftliche Hilfskräfte bis zu vier Personen 

 Projektbezogene Mitarbeiter/innen bis zu vier Personen 

 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Mitarbeitenden grundsätzlich nach dem TVÖD, zumindest jedoch 

in Anlehnung an den TVÖD, beschäftigt werden. Zudem ist Voraussetzung, dass der RVDL als Ar-

beitgeber anerkannt ist und über eine Betriebsstättennummer verfügt. 

 

Sofern der RVDL beabsichtigt, auf eigene Kosten sogenannte Minijobber zu beschäftigen, muss der 

RVDL diese selbst bei der zuständigen Minijob-Zentrale der Deutsche Rentenversicherung Knapp-

schaft-Bahn-See, Pieperstraße 14-28, 44789 Bochum, verwalten. 

 
  



Entwurf 

3 

 

Umfang der Fördervereinbarung: 5 Seiten 

2. Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle 

 

Der LVR stellt dem RVDL angemessene Räumlichkeiten in einer Größenordnung von ca. 170 qm für 

die Geschäftsstelle (Büros, Bibliothek, Lager) zur Verfügung. 

 

Der LVR stellt diese Flächen einschließlich der notwendigen Betriebskosten (beispielsweise Hausver-

waltung, Beheizung, Beleuchtung, Reinigung usw.) im Rahmen einer unentgeltlichen Nutzungsüber-

lassung zur Verfügung (Übernahme Mietkosten- sowie Betriebskostenanteil durch den LVR). 

 

 

3. Geschäftsausstattung, Nutzung von Infrastruktur 

 

3.1 Bürobedarf (Möbel, Verbrauchsmaterialien) 

 

Der LVR stellt dem RVDL unentgeltlich Büromobiliar sowie Standard-Büromaterialien aus seinem 

Sortiment zur Verfügung; darüber hinaus erforderliches Material erwirbt der RVDL auf eigene Rech-

nung von Dritten. 

 

3.2 Telefondienste 

 

Der RVDL kann Telefonleistungen (Telefondienste, Telefonzentrale usw.) über den LVR in Anspruch 

nehmen. Der LVR übernimmt 50% aller anfallenden Telefongebühren bzw. der RVDL erstattet dem 

LVR 50% der anfallenden Telefongebühren. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. 

 

3.3 Postdienste (Poststelle des LVR) 

 

Der RVDL kann die Poststelle (inkl. Botendienste usw.) des LVR in Anspruch nehmen. Der LVR über-

nimmt 50% aller anfallenden Postgebühren bzw. erstattet der RVDL dem LVR 50% der anfallenden 

Postgebühren. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich. Zudem erstattet der RVDL für Versandtätigkei-

ten der Rheinischen Heimatpflege dem LVR quartalsweise pauschal 750,00 EUR. 

 

3.4 Nutzung der IT-Dienste (LVR-InfoKom) 

 

Der RVDL kann IT-Dienstleistungen des LVR bzw. von LVR-InfoKom (Serviceleistungen, Speicher-

kosten, Mitgliederverwaltung) unentgeltlich in Anspruch nehmen.  

 

3.5 Inanspruchnahme der Druckerei des LVR 

 

Der RVDL ist berechtigt, die Leistungen der Druckerei des LVR zu den beim LVR üblichen Kosten in 

Anspruch zu nehmen. Die Abrechnungen gegenüber dem LVR erfolgen auftragsbezogen. 
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3.6 Inanspruchnahme zentraler Einrichtungen 

 

Der RVDL kann nach vorheriger Abstimmung sonstige zentrale Einrichtungen grundsätzlich unent-

geltlich in Anspruch nehmen. Im Übrigen sind Kostenregelungen im Einzelfall zu treffen. Die Abrech-

nung erfolgt einmal jährlich. 

 

3.7 Beteiligung an/Nutzung von internen/externen Netzwerken des LVR  

 

Der/die Geschäftsführer/in des RVDL nimmt in seiner/ihrer Funktion an internen Veranstaltungen des 

LVR sowie Veranstaltungen der LVR-Netzwerke nach vorheriger Abstimmung teil. 

 

 

4. Jahresabschluss, Rechenschaftsbericht 

 

Der RVDL übersendet dem LVR unaufgefordert den jährlichen Bericht der Abschlussprüfung sowie 

einen Rechenschaftsbericht über die jährlichen Vereinsaktivitäten. 

 

 

5. Regelmäßiger Austausch über Projekte und Fördermöglichkeiten 

 

LVR und RVDL werden sich mindestens einmal jährlich zu anstehenden Projekten und deren Förder-

möglichkeiten austauschen. 

 

 

6. Laufzeit der Fördervereinbarung, Evaluation 

 

6.1 Laufzeit der Fördervereinbarung 

 

Diese Fördervereinbarung beginnt am 01.01.2019 und gilt zunächst für einen Zeitraum von 7 Jahren. 

Sie verlängert sich jeweils um 5 Jahre, sofern sie nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von 

12 Monaten zum Jahresende gekündigt wird. Eine Kündigung der Fördervereinbarung aus wichtigem 

Grunde bleibt hiervon unberührt. 

 

6.2 Evaluation 

 

Der LVR behält sich vor, spätestens alle fünf Jahre eine Evaluation vorzunehmen, ob der Förder-

zweck mit den Zuwendungen erreicht wird. Sollte der Förderzweck nicht erreicht werden, wird dies 

dem RVDL mitgeteilt. Der RVDL hat dann in den zwei folgenden Jahren Gelegenheit, etwaige Monita 

abzustellen. Sollte der Förderzweck weiterhin ausbleiben, ist der LVR berechtigt, die Förderungen mit 

einer Frist von 6 Monaten zu kündigen. 

 

 

7. Umsatzsteuerpflicht 

 

Sollten Sachverhalte im Sinne dieser Fördervereinbarung umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig 

sein, können die Umsatzsteuerbeträge erhoben bzw. nacherhoben (inklusive Zinsen) werden. Auf die 

Einrede der Verjährung wird verzichtet. 

 

Durch die Neuregelung des § 2b UStG sind die unter Ziffer 3.2., 3.3. und 3.5 beschriebene Sachver-

halte ab dem 01.01.2021 steuerbar und steuerpflichtig. 



Entwurf 

5 

 

Umfang der Fördervereinbarung: 5 Seiten 

 

8. Gesamtrahmen der Förderung (Sachzuwendungen)  

 

Der finanzielle Gesamtaufwand des LVR zur Förderung der allgemeinen Zwecke des RVDL im Sinne 

dieser Fördervereinbarung und der darin beschriebenen Unterstützungsleistungen beträgt bis auf 

Weiteres maximal 390.000 EUR p. a. 

 

 

Köln, den ……………     Köln, den ……………. 

 

 

 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Ulrike Lubek      Prof. Dr. Christoph Zöpel 

Direktorin des LVR     Vorsitzender des RVDL 

 

 

 

 

___________________________________ _____________________________________ 

Milena Karabaic     Prof. Dr. Matthias Müller 

Landesrätin      Stellv. Vorsitzender des RVDL 
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